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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Steuersatz für ein Hotelfrühstück 
Der Preis für ein Frühstück im Hotel unterliegt dem regulä-
ren Umsatzsteuersatz von 19 %. Der ermäßigte Steuersatz 
(7 %) gilt nur für die Übernachtung selbst – und zwar auch 
dann, wenn ein Pauschalpreis für Übernachtung und Früh-
stück vereinbart wurde. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) kürzlich klargestellt. Begründung: Das Frühstück 
gehört nicht unmittelbar zur Vermietung. Mit Einführung des 
sog. Hotelsteuer-Privilegs wollte der Gesetzgeber nur die 
kurzfristige Vermietung (d. h. die Übernachtung selbst) 

begünstigen, nicht aber die sonstigen Hotelleistungen wie 
z. B. Bezahlfernsehen, Sauna, Schwimmbad, Verpflegung 
und die Vermietung von Tagungsräumen. 
Die Leistungen von Hoteliers sind daher aufzuteilen – in 
Umsätze zu 7 % aus der Vermietung der Zimmer und in 
Umsätze zu 19 % für die übrigen Leistungen. 

Hinweis: Zur Aufteilungsmethode hat sich der BFH nicht 
geäußert. Der Finanzverwaltung zufolge kann der Hotelier 
verschiedene sonstige Leistungen, zu denen neben dem 
Frühstück z. B. auch die Internet- und Transferkosten ge-
hören, in einem Sammelposten zusammenfassen (z. B. als 
„Business-Package“ oder „Service-Pauschale“) und den 
Sammelposten mit 20 % des Pauschalpreises ansetzen. 
Aus diesem Anteil ist dann eine Umsatzsteuer von 19 % 
herauszurechnen und an das Finanzamt abzuführen. 
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Einkommensteuerpauschalierung bei 
Geschenken 
In drei Grundsatzurteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass eine Pauschalierung der Einkommen-
steuer für Zuwendungen und Geschenke an Geschäfts-
freunde und Arbeitnehmer nur dann in Betracht kommt, 
wenn die Geschenke beim Empfänger (Geschäftsfreund/ 
Arbeitnehmer) zu einkommensteuerbaren und grundsätz-
lich auch einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. 

Hintergrund: Unternehmer können Sachzuwendungen 
oder Geschenke an Geschäftsfreunde einer pauschalen 
Einkommensteuer von 30 % unterwerfen und damit die 
Besteuerung für den Geschäftsfreund übernehmen. Glei-
ches gilt bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen an 
die eigenen Arbeitnehmer, die zusätzlich zum Arbeitslohn 
erbracht werden. Unabhängig davon sind Geschenke an 
Geschäftsfreunde nicht als Betriebsausgaben abziehbar, 
wenn die Anschaffungskosten für die Geschenke pro Ge-
schäftsfreund und Jahr 35 € übersteigen.  

Die Streitfälle im Einzelnen: 

Im ersten Fall gewährte ein Konzern sowohl seinen inländi-
schen als auch seinen ausländischen Arbeitnehmern 
Sachzuwendungen zusätzlich zum Lohn. 34 % der Zuwen-
dungen entfielen auf die ausländischen Arbeitnehmer. 

Im zweiten Fall nahmen Arbeitnehmer an einer Begleitfahrt 
auf einer Segelyacht im Rahmen der Kieler Woche teil, um 
die ebenfalls eingeladenen Kunden des Arbeitgebers wäh-
rend der Begleitfahrt zu beraten und zu betreuen. 

Im dritten Fall machte ein Unternehmer seinen Geschäfts-
freunden Geschenke, deren Anschaffungskosten sowohl 
über als auch unter dem Betrag von 35 € lagen. 

Das Finanzamt ging in allen drei Fällen von Sachzuwen-
dungen bzw. Geschenken aus und schlug dem jeweiligen 
Unternehmer eine pauschale Versteuerung mit 30 % vor. 
Nach den entsprechenden Anträgen der Unternehmer 
erließ das Finanzamt Nachforderungsbescheide, in denen 
es die Einkommensteuer mit dem Pauschsteuersatz erhob. 

Entscheidungen: Der BFH gab den Klagen in den ersten 
beiden Fällen statt und verwies den dritten Fall an das 
Finanzgericht zurück: 

n Die Pauschalierung für Zuwendungen und Geschen-
ke setzt voraus, dass der Empfänger dadurch steu-
erbare und grundsätzlich auch steuerpflichtige 
Einkünfte erzielt. Die Pauschalierung ist nämlich nur 
eine bestimmte Erhebungsform der Einkommensteu-
er und setzt damit Einkünfte beim Empfänger vo-
raus, deren Steuerlast der Unternehmer übernimmt. 
Die Pauschalierungsregelung schafft also keine ei-
genständige Steuerpflicht. 

Hinweis: Der BFH widerspricht insoweit der Auffassung der 
Finanzverwaltung, die es für unerheblich hält, ob die Zu-
wendung beim Empfänger zu Einkünften führt. 

Für die drei entschiedenen Streitfälle bedeutet dies: 

n Im ersten Fall ist die Pauschalierung auf die Zuwen-
dungen an die inländischen Arbeitnehmer beschränkt 
– denn die Zuwendungen an die ausländischen Kol-
legen führen in Deutschland nicht zu steuerbaren und 
steuerpflichtigen Einkünften. 

n Im zweiten Fall war eine Pauschalierung hinsichtlich 
der Arbeitnehmer unzulässig. Denn deren Teilnahme 
an der Begleitfahrt lag im ganz überwiegenden Inte-
resse des Arbeitgebers, sodass ein lohnsteuerrechtli-
cher Vorteil gar nicht vorlag. Der BFH machte deut-
lich, dass eine Tätigkeit für den Arbeitgeber nicht et-
wa deshalb zu Arbeitslohn führt, weil sie in einer tou-
ristischen oder attraktiven Umgebung zu erbringen ist. 
Nicht zu beanstanden war dagegen die Pauschalie-
rung hinsichtlich der Zuwendungen, die den eingela-
denen Geschäftsfreunden zugute kamen. 

n Im dritten Fall lagen die Voraussetzungen für eine 
Pauschalierung dem Grunde nach vor, da es sich um 
Geschenke handelte. Das Finanzgericht muss aller-
dings noch prüfen, ob und inwieweit es sich um Geld-
geschenke handelte (eine Pauschalierung wäre bei 
Geldgeschenken unzulässig) und ob die Geschenke 
bei den Empfängern zu Betriebseinnahmen führten –
nur dann wäre eine Pauschalierung zulässig. 

n Nach Auffassung des BFH spielt der Wert des Ge-
schenks keine Rolle. Sofern der Empfänger dadurch 
Einkünfte erzielt, kommt eine Pauschalierung in Be-
tracht. Dies gilt auch für sog. Streuwerbeartikel (Ge-
schenke bis zu einem Wert von maximal 10 €), die 
nach Auffassung der Finanzverwaltung der Einfach-
heit halber außen vor bleiben. Der BFH hält es eben-
falls für zulässig, dass die Teilnahme an einem Ge-
schäftsessen – ebenfalls entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung – zu einer Pauschalierung füh-
ren kann. 

Hinweis: Während die ersten beiden Entscheidungen er-
freulich sind, vertritt das Gericht im dritten Urteil eine stren-
gere Auffassung als die Finanzverwaltung, die immerhin 
Streuwerbeartikel und Einladungen zu Geschäftsessen 
nicht als pauschalierbare Zuwendungen und Geschenke 
ansieht. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung 
auf die neue Rechtsprechung reagiert. 

Typische Bauträger erbringen keine 
Bauleistungen im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts 
Erbringt ein Subunternehmer Bauleistungen an einen ande-
ren Bauleistenden, ist der Leistungsempfänger für diesen 
Umsatz Schuldner der Umsatzsteuer und muss sie an sein 
Finanzamt abführen. Dies gilt nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs aber nicht, wenn Leistungsempfänger ein 
typischer Bauträger ist, weil er keine Bauleistungen im 
Sinne des Umsatzsteuerrechts erbringt. Er liefert lediglich 
bebaute Grundstücke. 

Hinweis: Anders ist die Rechtslage bei Generalunterneh-
mern, die selbst Bauleistungen an ihre Auftraggeber er-
bringen. Sie sind auch für die von Subunternehmern bezo-
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genen Bauleistungen Steuerschuldner. Ist ein Bauträger 
auch als Generalunternehmer tätig, richtet sich die Steuer-
schuldnerschaft nach folgenden Kriterien: 

Wird die bezogene Bauleistung für die Ausführung einer 
steuerfreien Grundstücksübertragung als Bauträger ver-
wendet, ist der Leistende Steuerschuldner. 

Wird die bezogene Bauleistung für eigene steuerpflichtige 
Bauleistungen als Generalunternehmer verwendet, ist der 
Leistungsempfänger Steuerschuldner. 

 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kosten für ein Erststudium 

Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium nach dem Abitur sind nicht als vorweggenom-
mene Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 
Hieran ändert auch die zwischenzeitlich ergangene ander-
weitige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) aus 
dem Jahr 2011 nichts. 

Streitfall: Der Kläger hatte ein Jurastudium aufgenommen 
und begehrte für die Jahre 2004 und 2005 – unter Hinweis 
auf die neuere Rechtsprechung des BFH – seine Studien-
kosten als vorweggenommene Betriebsausgaben aus selb-
ständiger Arbeit abzuziehen. Dies lehnte das Finanzamt 
ab, da der Gesetzgeber als Reaktion auf die neue BFH-
Rechtsprechung die einschlägige Regelung des Einkom-
mensteuergesetzes Ende 2011 neu gefasst und nunmehr 
ausdrücklich geregelt habe, dass Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt, weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten dar-
stellen. Anzuwenden ist die Neufassung des Gesetzes für 
Veranlagungszeiträume ab 2004. 

Entscheidung: Der BFH hält die mit Wirkung für die Ver-
gangenheit geltende gesetzliche Neuregelung für verfas-
sungsgemäß: 

n Zwar ist eine sog. echte Rückwirkung eines Gesetzes 
grundsätzlich verfassungswidrig. 

n Anders ist dies aber dann, wenn – wie im Streitfall – 
noch kein schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflich-
tigen entstanden ist. Nach der ursprünglich in den 
Jahren 2004 und 2005 geltenden Rechtslage musste 
der Student davon ausgehen, dass er seine Studien-
kosten weder als vorweggenommene Betriebsausga-
ben noch als Werbungskosten absetzen kann. 

n Erst aufgrund der geänderten Rechtsprechung des 
BFH im Juli 2011 – und damit mehr als sechs Jahre 
später – eröffnete sich für den Kläger kurzfristig die 
Möglichkeit zum Abzug, die aber aufgrund der Geset-
zesänderung kurz darauf wieder entfiel.  

Hinweise: Der BFH bestätigt damit den Gesetzgeber, der 
rückwirkend ab 2004 die Möglichkeit beseitigen wollte, 
Kosten für ein Erststudium oder eine erstmalige Berufsaus-
bildung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzu-

ziehen. Die anderslautende BFH-Rechtsprechung aus dem 
Jahr 2011 ist damit faktisch hinfällig.  

Die Ausbildungs- und Studienkosten können nach der 
aktuellen Gesetzeslage zwar bis zur Höhe von 6.000 € als 
Sonderausgaben abgezogen werden. Dies nützt aber nur 
demjenigen, der positive Einkünfte erzielt, von denen er die 
Sonderausgaben abziehen kann. 

Ausnahmsweise bleiben die Kosten als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben absetzbar, wenn das Erststudium 
oder die erstmalige Berufsausbildung im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfinden. Daneben sind die Kosten 
für eine Zweitausbildung (auch der „Master“ nach dem 
Bachelor-Abschluss) voll abzugsfähig. 

Alle Steuerzahler 

Anwendungsschreiben zu 
haushaltsnahen Dienstleistungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein neues Schrei-
ben zur Anerkennung haushaltsnaher Dienstleistungen 
veröffentlicht. Hierin präzisiert die Behörde, welche Auf-
wendungen steuerlich berücksichtigungsfähig sind und 
welche nicht. 

U. a. stellt das BMF klar, dass handwerkliche Tätigkeiten 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme nicht begünstigt 
sind. Neubaumaßnahmen sind dabei „alle Maßnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts 
bis zu dessen Fertigstellung anfallen.“ 

Berücksichtigungsfähig sind dagegen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit neuer Wohn- bzw. Nutzflächenschaffung 
in einem vorhandenen Haushalt. Damit können auch 
Handwerkerleistungen im Zusammenhang mit Gartenarbei-
ten, einem Dachausbau oder dem Anbau eines Wintergar-
tens berücksichtigt werden, was bisher umstritten war. 

Auch äußert sich das BMF zur Berücksichtigung von 
Aufwendungen außerhalb des Grundstücks: Bei Dienst-
leistungen, die sowohl auf öffentlichem Gelände als auch 
auf Privatgelände durchgeführt werden (z. B. Straßen- und 
Gehwegreinigung, Winterdienst), sind nur Aufwendungen 
für Dienstleistungen auf dem Privatgelände begünstigt. 
Das gilt auch dann, wenn eine konkrete Verpflichtung be-
steht wie die Schneeräumung von öffentlichen Gehwegen. 

Nicht begünstigt sind Aufwendungen, bei denen die Ent-
sorgung im Vordergrund steht (wie die Müllabfuhr). Auch 
Gutachtertätigkeiten, wie z. B. Mess- oder Überprüfungsar-
beiten, eine Legionellenprüfung oder die Kontrolle von 
Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen, sind nicht begüns-
tigt. Das gilt auch, wenn diese Leistungen durch einen 
Schornsteinfeger erbracht werden, dessen Schornstein-
Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten als 
Handwerkerleistung begünstigt sind. 

Hinweis: Aus Vereinfachungsgründen brauchen Schorn-
steinfegerleistungen bis einschließlich VZ 2013 nicht in 
Kehr-, Reparatur- und Wartungsarbeiten einerseits (be-
günstigt) und Mess- oder Überprüfungsarbeiten sowie 
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  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Feuerstättenschau andererseits (nicht begünstigt) aufgeteilt 
zu werden. Sie können bis dahin als einheitliche begünstig-
te Handwerkerleistung berücksichtigt werden. Ab VZ 2014 
ist allerdings ein gesonderter Ausweis der unterschiedli-
chen Arbeiten in der Rechnung erforderlich. 

Neuregelungen zum 
Kirchensteuerabzugsverfahren 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 setzt der 
Kirchensteuereinbehalt durch Kredit- und Finanzdienstleis-
tungsinstitute einen schriftlichen Antrag des Kirchensteuer-
pflichtigen voraus. Wird der Bank kein entsprechender 
Antrag vorgelegt, muss die erhobene Kapitalertragsteuer 
nach Ablauf des Kalenderjahres zum Zweck der Kirchen-
steuerveranlagung gegenüber dem Wohnsitzfinanzamt 
erklärt werden. 

Ab dem 1.1.2015 wird dieses Antragsverfahren abgeschafft 
und ein automatisierter Datenabruf über das Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt) eingeführt. Dieser gilt für alle zum 
Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten, sodass auch 
ausschüttende Kapitalgesellschaften für die Ermittlung der 
Kirchensteuerpflicht ihrer Kapitalertragsempfänger verant-
wortlich sind. 

Damit die notwendigen Informationen ab 2015 vorliegen, 
laufen die Vorbereitungen bereits seit Anfang dieses Jah-
res. Insbesondere Banken und Sparkassen benachrichti-
gen ihre Kunden bereits über das neue Verfahren und 
weisen auf die bevorstehende Datenabfrage hin. 

Wer vermeiden möchte, dass das BZSt seine Religionszu-
gehörigkeit auf Anfrage an kirchensteuerabzugsverpflichte-
te Institutionen übermittelt, kann bis zum 30.6.2014 von 
seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und beim 
BZSt einen sog. Sperrvermerk setzen lassen. Sperrvermer-
ke, die nach diesem Ausschlusstermin veranlasst werden, 
können erst im Folgejahr berücksichtigt werden. 

Im Zeitraum vom 1.9.2014 bis 31.10.2014 müssen die zum 
Kirchensteuerabzug Verpflichteten beim BZSt den Religi-
onsstatus der Schuldner per 31.8.2014 abfragen. Die Mit-
teilung des Merkmals erfolgt verschlüsselt als sechsstellige 
Kennziffer, anhand derer die Kirchensteuer über die Fi-
nanzbehörden direkt an die berechtigte Religionsgemein-
schaft weitergeleitet werden kann. Gehört der Schuldner 
der Kapitalertragsteuer keiner steuererhebenden Religi-
onsgemeinschaft an bzw. hat er der Datenübermittlung 
spätestens zwei Monate vor Datenabfrage widersprochen 
(Sperrvermerk), übermittelt das BZSt einen sog. Nullwert. 

Für den Fall der Eintragung eines Sperrvermerks sind die 
Kapitalertragsempfänger verpflichtet - sofern im Veranla-
gungszeitraum Kapitalertragsteuer einbehalten wurde -, 
eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt einzu-
reichen und die Kirchensteuer nachzuerklären. 

(Quelle: Mitteilung des Deutschen Steuerberaterverbands 
e. V.) 

 

Arbeitsrecht 

Betriebsbedingte Kündigung wegen 
beabsichtigter Betriebsstilllegung 
Ein Arbeitgeber beabsichtigte, seinen Betrieb stillzulegen 
und allen Arbeitnehmern zu kündigen. In einer Gesellschaf-
terversammlung am 6.12.2010 fasste er entsprechende 
Beschlüsse. Mit Schreiben vom 23.12.2010 kündigte er 
dem Kläger und allen weiteren Beschäftigten wegen Ein-
stellung des operativen Betriebs zum 30.4.2011. Das ent-
sprechende Kündigungsschreiben ging dem Kläger am 
30.12.2010 zu. Anstatt den gesamten Betrieb stillzulegen, 
veräußerte der Arbeitgeber indes Teile seines Betriebs. 
Den dort Beschäftigten wurde eine Fortsetzung ihrer Ar-
beitsverhältnisse angeboten. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage mit dem Argument, der Betrieb sei nicht 
vollständig eingestellt worden. 

Während die Klage in den unteren Instanzen Erfolg hatte, 
hat das Bundesarbeitsgericht die Sache zur erneuten Ver-
handlung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
Dabei stellte das Gericht klar, dass nicht nur eine bereits 
erfolgte, sondern auch eine erst noch beabsichtigte Be-
triebsstilllegung als Grund für eine betriebsbedingte Kündi-
gung in Betracht kommt. Erforderlich sei, dass der Arbeit-
geber im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung den ernst-
haften und endgültigen Entschluss gefasst habe, den Be-
trieb endgültig und nicht nur vorübergehend stillzulegen. 
Außerdem sei erforderlich, dass die Betriebsstilllegung in 
diesem Zeitpunkt bereits greifbare Formen angenommen 
habe. Dies gelte entsprechend auch bei einer Stilllegung 
von Betriebsteilen. Die unternehmerische Entscheidung 
müsse allerdings auch bei einer GmbH nicht unbedingt in 
der Form eines förmlichen Beschlusses getroffen werden. 

Eine anstelle einer Stilllegung des gesamten Betriebs er-
folgte Teilveräußerung lasse aber das Erfordernis einer 
betriebsbezogenen Sozialauswahl entstehen. Da das Lan-
desarbeitsgericht keine ausreichenden Feststellungen dazu 
getroffen hatte, ob die Betriebsstätte, in welcher der Kläger 
beschäftigt war, als eigenständiger Betrieb zu qualifizieren 
war, mit der Folge, dass nur die dort Beschäftigten in die 
Sozialauswahl einbezogen werden mussten oder ob es 
sich lediglich um einen Betriebsteil handelte, so dass der 
Kreis der zu betrachtenden Arbeitnehmer weiter zu ziehen 
war, muss der Sachverhalt nun vom Landesarbeitsgericht 
neu geprüft und beurteilt werden. Die Kündigung war aber 
nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht von vorn-
herein unwirksam. 

 


